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Die vorliegende Tagesordnung (öffentlicher Teil) der 93. Sitzung der ZeLB-
Versammlung wird genehmigt.  
Beschluss Versammlung ZeLB 1/11.06.25.2025 (ja: 8 nein: 0 Enthaltung: 0)  
 
Das vorliegende Protokoll der 90. Sitzung der ZeLB-Versammlung wird genehmigt.  
Beschluss Versammlung ZeLB 2/11.06.2025 (ja: 8  nein: 0 Enthaltung: 0) 

Pro Semester sind rund 30–50 Studierende als Vertretungslehrkräfte tätig – oft ohne 
Zuweisung durch Mentor*innen. Die Begleitung erfolgt derzeit überwiegend durch 
Schulleitungen. Ziel ist, dass künftig die zuständigen Fachlehrkräfte diese Aufgabe 
übernehmen. 
  
Die Versammlung des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung nimmt 
folgende Änderung des Modells A+ der „Anerkennung unterrichtspraktischer Tätigkeit 
im Schulpraktikum (Praxissemester)“ zustimmend an: 
1. Auf S. 1 wird in der Aufzählung unter Absatz 1 der dritte Aufzählungspunkt: 
„Die Studierenden werden in beiden Fächern von ausgebildeten Mentor:innen 
(Ausbildung erfolgte durch VD oder UP) oder der Schulleitung1 mind. 3 Mal mit 
anschließendem Auswertungsgespräch besucht“ 
wie folgt neu gefasst: 
„Die Studierenden werden in beiden Fächern von ausgebildeten Mentor*innen 
(Ausbildung erfolgte durch VD oder UP) betreut und je Fach mind. 3 Mal mit 
anschließendem Auswertungsgespräch besucht oder je Fach von Fachlehrer*innen2 
mind. 3 Mal mit anschließendem Auswertungsgespräch besucht“ 
  
2. Auf S. 2 wird in der Aufzählung unter Absatz 2 der zweite Aufzählungspunkt  
„Es muss min. ein Gespräch zwischen Dozierenden und Mentor:innen/Schulleitung 
geführt werden, um mögliche Problemfelder der Studierenden zu explorieren.“ 
  
wie folgt neu gefasst: 

 
Die Schulleitungen sind zur Beurteilung qualifiziert.  
Die Fachlehrer*innen sind zur Beurteilung qualifiziert.  
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„Es muss min. ein Gespräch zwischen Dozierenden und 
Mentor*innen/Fachlehrer*innen geführt werden, um mögliche Problemfelder der 
Studierenden zu explorieren.“ 
  
3. Auf S.2 wird in der Aufzählung unter Absatz 3 der vierte Aufzählungspunkt  
„Leitfaden für das Gespräch zwischen Mentor:in/Schulleitung und Dozent:in 
entwickeln“ 
wie folgt neu gefasst: 
„Leitfaden für das Gespräch zwischen Mentor*in/Fachlehrer*in und Dozent*in 
entwickeln“ 
  
Beschluss Versammlung ZeLB 3/11.06.2025 (ja: 6  nein: 0 Enthaltung: 2) 
 
 
 
 

 

 
 

 


